
 

 

 29. August 2024 

 

Sicherheits- und Teilnahmebedingungen 
 

1. Eine Mannschaft / ein Team besteht aus mindestens 4 Spielern. 

2. Jedes Team hat mindestens drei Spiele in der Vorrunde. Die Sieger der Vorrundengrup-

pen qualifizieren sich für die Zwischenrunde(n). 

3. Ein Spiel besteht aus zwei Kehren (Durchgängen). 

4. Zwischen den Kehren und Spielen dürfen die Spieler ausgewechselt werden. 

5. Während einer Kehre dürfen die Spieler nicht ausgewechselt werden. 

6. Jeder Spieler darf nur einen Wurf pro Kehre ausführen. 

7. Die genauen Spielregeln sind im Dokument „Eisstock-Regeln 2024“ erläutert. 

8. Vor dem ersten Spiel an einem Spieltag darf sich jeder Spieler zweimal einschießen. 

9. Das Betreten der Spielfläche geschieht auf eigene Gefahr. Der Veranstalter haftet nicht 

für Personen- oder Sachschäden. 

10. Es wird dringend empfohlen, festes Schuhwerk zu tragen. 

11. Spikes, rutschhemmende Schuhe /Matten können nicht gestellt werden und sind bei Be-

darf von den Teams mitzubringen.  

12. Mit der Teilnahme erklären sich alle Spielerinnen und Spieler damit einverstanden, dass 

Fotos und Videos, die von ihnen und ihrem Team in Verbindung mit dem Eisstockschie-

ßen gemacht werden, vom Veranstalter zeitlich unbegrenzt genutzt und veröffentlicht 

werden dürfen. 

13. Insgesamt können maximal 256 Teams teilnehmen. Es können nur Anmeldungen über 

das offizielle Online-Anmeldeformular berücksichtigt werden. Ein Anspruch auf Zulassung 

besteht nicht.  

14. Weitere Anmeldungen, die bis zum Meldeschluss eingehen, werden auf einer Warteliste 

nach Eingang der Anmeldung geführt. 

15. Bei der Anmeldung muss eine E-Mail-Adresse angegeben werden, da die gesamte Tur-

nierorganisation, insbesondere die Kommunikation mit den Teams, über E-Mails läuft. 

16. Pro Firma/Institution/Gruppe können maximal 4 Teams angemeldet werden. Jedes wei-

tere angemeldete Team wird durch den Veranstalter zunächst storniert und kann nur zu-

gelassen werden, wenn ausreichend Plätze nach Meldeschluss noch verfügbar sind. 

17. Meldeschluss ist der 30.10.2024.  

 
 


